
1 der Beilagen zu den steno graphischen Protokollen des Nationalrates (V .G.F J.: 

Regierungsvorlage. 

Bundesverfassungsgesetz vom 00.' De­
zember 1945, womit das Bundes-Verfassungs­
gesetz in der Fassung von 1929 wieder in 
Wirksamkeit gesetzt und' anläßlich seines 
Wiederirikrafttretens Übergangsbestimmun­
gen getroffen werden (Verfass\lngs,,:"Über-

gangsgest·tz 1945), 

Der Nationalr.at hat beschlossen: 

Artikel I. 

(1) Das Bundes-Verfassungs gesetz m der 
Fassung von 1929 tritt nach Maßgabe der fol­
genden .Bestimmungen in vollem Umfang wieder 
in Wirksamk~it,' soweit nicht in diesem Bundes­
Verfassungsgesetz etwas anderes, bestimmt ist. 

(2) Die Bestimmungen des Verfa,ssungs-Über­
leiwngsgesetzes vom 1. Mai 1945, St. G. BI. Nr. 4, 
und der Vorläufigen Verfassung vom 1. Mai 
1945; St. G. BI: Nr. 5, inder Fassung des Ver­
fassungsgesetzes vom 12. Oktober 1945, St. G.BI. 
Nr. 196, treten außer Kraft. 

Artikel H. 

Für den Übergang zu dem durch den Zusam­
mentritt des Nationalrates und der Landtage 
sowie des Gemeinderates der Stadt Wien her­
gestellten ,Rechtszustand' gelten die folgenden 
Bestimmungen: ' 

§ 1. Alle Gesetze undl Verordnungen, die am 
Tage des \Vir ksamkeitsbeginnes dieses Verfas­
sungsges.etzes in' Geltung stehen, bleiben we,iter 
wirksam, insoweit sie nicht mit den Bestimm'J.n­
gen dieses Verfassungsgesetzes in Widerspruch 
stehen. 

§ 2. Fürd,ieEinordnung der' il1 § 1 bezeich-
"neten Redltsvörschriften' in die Rechtsordnungen 
des, Bundes und, der Länder (der' Stadt Wien) 
gelten die Bestimmungen der §§ 2 bis 6 des über­
gangsgesetzes vom 1. Oktober 1920,B. G. BI. 
Nr.2, in der Fassung vom 5. März 1933 ,sinn­
gemäß. 

§ 3. (1) Die nach bestehenden Rechtsvorschrif­
ten den' bisherigen Organen des Staates und der' 

Länder (der Stadt Wien) über'tragenen Befug­
nisse gehen nach Maßgabe der folgenden Bestim-: 
mungen auf die mit einem gleichartigen Wir­
kungsbereich betrauren Organe des Bundes und 
der Länder (der Stadt Wien) über, soweit Flicht 
die Zuständigkeiten dieser Organe durch das Bun­
des-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929 
anders geregelt sind. 

(2) Demnach treten: 

an die Stelle der Provisorischen Staatsregierung, 
soweit sie Aufgaben zu erfüllen hatte, die 
nach dem Bundes-Verfassungsgesetz in der 
Fassung von 1929 dem Nationalrat zustehen, 
der Nationalrat; , 

soweit sie Aufgaben zu erfüllen hatte, die nam 
dem Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung 
von 1929 dem Bundespräsidenten vorbehal­
ten sind, 
der Bundespräsident; 

in allen übrigen Angelegenheiten 
die Bundesregierung; , 

'an die ,Stelle des Politischen Kabinettsrates 
der Bundespräsident; 

an die Stelle des Staatskanzlers 
der Bundeskanzler; 

an die Stelle der Staatssekretäre 
die Bundesminister; 

an die Stelle der Unterstaatssekretäre 
die Staatssekretäre; 

an die Stelle der Provisorischen Landesregie-
rungen 
die Landesregierungen; 

an die Stelle des Staatsrechnungshofes 
der RedlJ1Ungshof. 

(3) Durch Bundesgesetz können von Abs. (2) 
abweichende Bestimmungen getroffen werden. 

Artikel m. 
Für den Übergang zu den einzelnen Bestim­

mungen des Bundes-Verfassungsgesetzes in der 
Fassung von 1929, gelten folgende Bestimmungen: 

,Cl 
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§ 1. (1) Die §§ 8, 9, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 
23, 25, 28, 32, Abs. (3), 42 des übergangs'gesetzes 
vom 1. Oktober 1920, B. G. BI. Nr. 2, in der 
Fassung vom 5. März 1933 bleiben in Wirksam-
keit. ' 

(2) Die §§ 4, 5, 6, 7, 8, 11, "2, 19 und 20, 
Abs. (2), des Verfassungs-übergangsgesetzes vom 
7. 'Dezember 1929, B. G. BI. Nr.393, bleiben in 
Wirksamkeit. . 

(3) § 17 des übergangs gesetzes vom 1. Oktober 
1920, B. G. BI. Nr. 2" ist Il\it der Maßgabe anzu­
wenden, daß er für die Fortdauer der durch die 

, kriegerischen Ereignisse der Jahre 1939 bis 1945 
hervorgerufenen außerordentlichen Verhältnisse 
gilt. 

(4) Die übrigen Bestimmungen der in Abs. (1) 
und (2) bezeichneten Bundes-Verfassungsgesetze 
treten außer Kraft. 

§ 2. Zu Artikel 6. (1) Bis"zu einer ,anderslauten­
den bundesgesetzlichen Regelung, die bis 3,1. De­
zember 1946 zu erfolgen hat, entfalle~ das 
Heimatrecht und die Landesbürgerschaft. 

(2) An die Stelle der Bundesbürgerschaft tritt 
die Staatsbürgerschaft. 

§ 3. Zu Artikel 10. Bis zu einer anderslauten­
den verfassungsgesetzlichen Regdung kann die 
Bundesgesetzgebupg in zwingenden Bedarfsfällen 
auch Angelegenheiten, die im Artikel 10 nicht 
genannt sind, der einheitlichen Regelung durch 
Bundesgesetz (und der einheitlichen Vollziehung 
durch Organe des Bundes zuführen. 

§ 4. Zu Artikel 11. Die Staatsbürgerschaft ist 
bis zu einer, anderslaute"nden bundesgesetzlichen 
Regelung auch in der Vollziehung Bundessache. 

§ 5. Zu Artlkel 18. Bis zu einer anderslauten­
den verfassungsgesetzlichen Regelung kann jede 
Verwaltungsbehörde innerhalb ihres Wirkungs­
bereiches zur näheren Durchführung der Gesetze 
und überdies, soweit sie durch ein Gesetz hiezu 
a~sdrücklich ermächtigt wird, Verordnungen 

, erlassen. 

§ 6. Zu Artikel 49. (1) Das Bundesgestz vom 
7. Dezember 1920, B. G. BI. Nr. 33, über das 
Bundesgesetzblatt iri der' am 5. März 1933 wirk­
samen Fassung tritt wieder in Kraft. 

(2) Im Bundesgesetzblatt werden auch die von 
der Provisorischen Staatsregierung bereits be­
schlossenen Verfassungsgesetze, Gesetze sowie 
Verordnungen und Kundmachungen der Provi­
sorischen Staatsregierung Und der einzelnen 
Staatsämter verlautbart. 

§ 7. Zu Artikel 77. Mit dem Tag der erst­
maligen Bestellung einer Bundesregierung wird 
die Staatskanzlei zum Bundeskanzleramt, die 
Staatsämter werden Bundesministerien im Sinne 
des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung 
von 1929." 

§ 8. Zu Artikel 85. Bis zu einer anderslauten­
den verfassungsgesetzlichen Regelung ist die 
Todesstrafe auch im ordentlichen Verfahren zu­
lässig. Solche 'B,estimmungen in geltenden Ge­
setzen b1eiben für diese Zeit in Wirksamkeit. 

§ 9. Zu .t\rtikel 88. Ausnahmen von den Be­
stimmungen ~er Abs. (1) und (2) können bis 
31. Dezember 1946 durch Bundesgesetz festgelegt 
werden. 

§ 10. Zu Artikel 9i. Bis zu einer anderslauten­
den verfassungsgesetzlichen Regelung kann die 
Bundesgesetzgebung ,anordnen, daß das Strafve'r­
,fahren auch wegen der mit schweren Strafen 
bedrohten Verbrechen nach den Bestimmungen 
des Abs. (3) durchgeführt wird. Solche Bestim­
mungen in geltenden Gesetzen bleiben für diese 
Zeit in Wirksamkeit. 

§ 11. Zu Artikel 102. Die Errichtung eigener 
Bundesbehörden für die Zwecke der Aufrecht­
erhaltung der öffentlichc:;n Ruhe, Ordnung, und 
Sicherheit, ausgenommen i.lie örtliche Sicherheits­
polizei, ist für die Dauer der durch den letzten 
Weltkrieg hervorgerufenen außerordentlichen 
Verhältnisse allgemein zulässig. 

§12. Zu Artikel 106. Die Amter der Landes­
regierungen führen die Bezeichnung Landeshaupt­
mannschaften. 

§ 13. Zu Artikel 108. Die Bestimmungen der 
§§ 11 und 12 gelten sinngemäß auch für die Stadt 
Wien. 

§ 14. Zu Artikel 122. (1) per Staatsrechnungs­
hof wird Rechn~ngshof im Sinne des Bundes­
Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929. 

(2) Der Präsident des Staatsrechnungshofes 
bleibt im Amt bis der Nationalrat den neuen 
Präsidenten des Rechnungshofes gewählt hat. 

§ 15. Zu Artikel 127 und 127 a. (1) Der Rech­
nung~hof hat alljährlich auch die Gebarung von 
Unternehmungen, die ein Land allein betreibt 
oder an denen alle finanziellen Anteile einem 
Land oder mehreren Ländern zustehen, zu übe.r-. 
prüfen. In anderen Fällen einer finanziellen Be­
teiligung des Landes an Unternehmungen hat der 
Rechnungshof die Gebarung dieser Unterneh­
mungen auf begründetes Ersuchen der Landes­
regierung zu überprüfen, der das Prüfungsergeb­
'nis mitzuteilen ist. 

(2) Die Bestimmungen des Abs. (1) gelten auch 
für die überprüf urig der Gebaru,ng von Unter­
nehrrl.ungen, an denen eine de.r überprüfung 
durch den Recpp.ungshof unterlie~ende Gem,einde 
unter den in Abs. (1) genannten Voraussetzungen 
beteiligt ist. ' 

(3) Die Bestimmungen des Artikels 127 und des 
Abs. (1) gelten auch für die üöerprüfung der 
Gebarung der Verwaltungsbezirke als Selbst vcr­
waltungskörperschaften. 
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§ 16. Zu Artikel 128. Das StaatsrechnungsJiot- i das Verfassungsgesetz vom 1. Mai 1945, 
gesetz vom 12. Oktober 1945,St~G.'BI. Nr. 210, ·St. G. BI. Nr. 6, über die Wiederherstellung des 
gilt als Bundesgesetz im Sinne des Artikels 128. Red1tslebens in Osterreici1 (Rechts-überleitungs­

§ 17. Zu Artikel 134 und 136; (1) Der im Amt 
befindliche Verwaltungsgerichtshof überni~mt' 
die Aufgaben des Verwaltungsgerimtshofes ,nach 
Artikel 129 bis 135 des ( Bundes-Verfassungs­
gesetzes in der Fassung von 1929. 

(2) Das Verwaltungsgerimtshofgesetz vom 
12. Oktober 1945, St. G. BI. Nr. 208, gilt mit 
den durm' das Bundes-Verfassungsge~etz )TI der 
Fassung von 1929 bedingten Änderungen als 
Buridesgesetz im Sinne des Artikels 136 weiter. 
Die Bestimmungen dieses Gesetzes über die Be­
stellung der Mitglieder des- Verwaltungsgerichts­
hofes gelten bis zu einer anderslautenden ver­
fassungsrechtlimen Regelung als VerLmu ngs­
bestimmungen. 

(3) Bis zu' einer anderslautenden hundesgesetz­
limen: Regelung sind . auf das Verfahren in 
Verwaltungsstrafsamen [Artikel 130, Abs. (2)], 
auf das Verfahren wegen vermögel1~rcchtlicher 
Ansprüme [Artikel 131, Abs. (1)] und auf das 
Verfahren in Streidällen .aus dem öffendich­
remtlimen Dienstverhält~is der' Angestellten \;on 
Gebietskörpersmaften (Artikel 132) die Bestim­
mungen des Verwaltungsgerichtshofgesetzes vom 
16. Mai 1930, B. G. BI. N.r. 153, anzuwenden .. 

§ 18. Zu Artike1147. Der i'm Amt befindliche' 
Verfassungsgerimtshof überrtimmt. bis zu einer 
Neubestellung seiner Mitglieder die Aufgaben 
de.s . Verfassungsgerimtshqfes nam den~estim­
mungen des. Bundes-Verfassungsgesetzes in der 
Fassung von 1929 .. 

§. 19~ Zu Artikel 149. Außer den im Arti·· 
kel 149 angeführten Rechtsvorsmriften' h:\.pen 
als. Verfassungs gesetze zu. gelten: 

das ßundesverfassungsgesetz vom 30. Juli 1925, 
B. G.:(31. Nr. 289, betreffend Grundsätze tür die 
Einrimtung und Gesmäftsführung der Amter 
.der Landesregierungen außer Wien; 

.. ' § 8, Abs. (1) bi,s (3), des Bundesgesetzes vom 
30.' Juli 1925, B. G.B!. Nr. 294, über die Be­
smränkung der Zulässigkeit einer Betätigung von 
Volksbeauftragten '. und anderen öffentliffien 
Funkiicinären inder Privatwirtsmaft (Unverein­
barkeiisgesetz); 

das Firianz-Verfassungs gesetz, B. G. BI. N r. 61 
vom Jahre 1931; 

das Gesetz vom 1. Mai 1945, St. G. BI. Nr .. 7, 
über Wappen, Farben, Siegel und Embleme der 
Republik Osterreiffi (Wappengesetz); 

gesetz - R-ÜG.); 

das Verfassungs gesetz vom 8. Mai 1945, St. 
G. BI. Nr. 13, über das Verbot der NSDAP. 
(Verbotsgesetz) und die zu seiner Ergänzung 
oder Änderung erlassenen Verfassungsgesetze und 
Verfassungsbestimmungen; 

das Verfassungsgesetz vom 20. Juni 1945, St. 
G. BI. Nr. 28, über die Wiederverlautbarung von 
Remtsvorsmriften (Wiederverlautbarungsgesetz 
- WVG.); 

das Verfassun'gsgesetz vom 26. Juni 1945, 
St. G. BI. Nr. 32, über Kriegsverbreci1en und an­
dere nationalsozialistisd1e Untaten (Kriegsver­
bre~ergesetz) und die zu seiner Ergänzung oder 
Knderung erlassenen Verfassungsgesetze ; 

das Verfassungsgesetz vom 26. Juni 1945, 
St. G. BI. Nr. 33, über' Verwaltungsnotmaß­
nahmen (Verwaltungsnotgesetz); 

das Gesetz vom 22. August 1945, St. G. BI. 
Nr. 134, zur Wiederherstellung österreichischen 
Beam tell turns (Beamten -überlei tungsgesetz); 

§ 21, Abs. (2), des Gesetzes vom 22. August 
[945, St. G. BI. Nr. 138, betreffend die Anfor­
derung und -Vergebung VOI]. W 01111- und Ge­

'sch.äftsräumen (W ohnungsanforderungsgeserz); 
das Verfassungsgesetz vom 12. September 1945, 

St. G. BI. Nr. 160, über Maßnahmen zur Wieder­
herstellung gesunder Verhältnisse in der Privat­
wirtsmaft (Wirtsmaftssäuberungsgesetz) und die 
zu seiner Ergänzung oder Änderung erlasseneh 
Verfassungs gesetze; 

das Verfassungsgesetz vom 19. September 1.945, 
St. G. BI. Nr. 177,' über das Verfahren vor dem 
Volksg~rimt und den Verfall des Vermögens 
(Volksgerichtsverfahrens- und V crmögensver­
fallsgesetz) und die zu seiner Ergänzung oder 
Knderung er lassenen Verfassungs gesetze; 

das Verfassungsgesetz vom 19. Oktober 1945, 
St. G. BI. Nr. 198, über die erste' Wahl des 
Nationalrates, der Landtage und des Gemeinde­
rates der Stadt Wien in der befreiten Republik 
österreim CWahlgesetz) und die zu seiner Er­
gänzung oder Änderung erlassenen Verfassungs-
gesetze. 

Artikel IV. 

(1) Diese"s Bundes-Verfassungsgesetz t;itt rück­
w.irkend mit dem Tag der ersten Sitzung des 
neugewählten Nationalrates in Kraft. 

(2) Mit der. Vollziehung dieses Bundesver­
fassungsgesetzes ist die Bundesregierung betraut. 
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Erläuternde Bemerkungen. 
1. 

, Die Prüklamatiün 'der drei demükratischen pü­
litischen Parteien Österreichs vüm 27. April 1945, 
St. G. BI. Nr. 1, bringt den Willen zum Aus-. 
druck, den befreiten österreichischen Staat wie­
derum im Geist der Verfassung vün 1920 als 
demükratische Republik einzurichten. Der Ge­
danke, die Mitglieder des l~tzten frei gewählten 
Nationalrates wiederum einzuberufen und . auf 
diesem Weg das Verfassungsleben des österreirhi­
schenStaates wieder herzustellen, mußte im Zeit­
punkt der Befreiung österreichs fallen gelassen 
werden, weil ,der Tod unter den Mitgliedern des 
letzten frei gewählten National~ates reiche Ernte 
gehalten hatte und weil einem Zusammentritt dr', 
Natiünalrates unmittelbar nach der Befreiung 
österreichs unüberwindliche Schwierigkeiten ent~, 
gegengestanden sind. 

Die Provisorisch.: Staatsregierung sah es als 
ihre Pflicht an, in einer Notlösung ein Verfas­
sungsgehäude wieder herzustellen, das den Grund­
sätzen einer demükratisch eingerichteten Republik. 
g('recht wird. Sie hat deshalb unmit~elbar nach 
d~r Befreiung österreichs mit dem Verfassungs­
Überleitungsgesetz vom 1. Mai 1945 das Bundes­
Verfassungsgesetz in der Fassung vün 1929 wie­
der in Wirksamkeit gesetzt. Allerdings stand 
einer restlosen WiederherstelhlUg . des verfassungs­
mäßigen Lebens die Tatsache entgegen, daß das 
parlamentarische Leben seit 5. März 1933 tat­
sächlich lahmgelegt und nicht sofort wieder -in 
Gang gebracht werden künnte. Aus diesen Grün­
den hat die Prüvisürische Staatsregierung für die 
Dauer des Bestandes dieser Hindernisse die Vor­
läufige Verfassung vüm 1. Mai "1945 geschaffen, 
die aber in ihrer Wirksamkeit mit dem ;Zusam­
n:entritt des ersten frei gewählten Natiünalrates 
begrenzt ist. 

die das klaglos~ Funktionieren des verfassungs­
und verwaltungsmäßigen Lebens in österreich 
auf allen Gebieten ermöglichen sollen. 

Die Bestimmungen, die das vorLiegende Ver­
fassungs-übergangsgesetz 1945 trifft, lassen sich 
in m<;hrere Gruppen gIiegern. Nach ·diesen sollen 
im nachstehenden die wichtigsten Bestimmungen 
besprochen werden. 

II. 
Die im Artikel 11 enthaltenen Bestimmungen 

nehmen entsprechend dem bundesstaatIid,en Cha­
'rakterder Republik eine VertelIung der Staats­
funktionen zwischen Oberstaat und Gliedstaaten 
rückschauend für die Vergangenheit vor (Arti­
kd II, §§ 1, 2 und 3). 

Die Bestimmungen des Artikels 111 enthalten die 
übe r g a n g s b e s tim mu n gen im engeren 
Sinn des Wortes zu ·dem Bundes-Vel'fassungs­
gesetz in der Fassung von 1929 aus Anlaß des 
erstmaligen Wiederzusammentrittesdes National­
rates, der Landtage, sowie des Gemeinderates der 
Stadt Wien. Sie beschränkenlSich im wesentlichen 
darauf, die durch das Oberleitungsgesetz vom 
1. Mai 1945; St. G. BI. Nr. 4, wieder in Geltung 
getretenen Verfassungs-Obergangsgesetze . vom 
1. Oktober 1920 und vom 7. Dezember 1929 in 
Geltung zu belassen. 

Diese Rechtsvorschriften sind für den restlosen 
übergang zum Verfassungsleben mehr oder weni­
ger erschöpfend. Insonderheit wäre hervorzu­
heben, daß im § 1 des Artikels III das sogenannte 
kriegswirtschaftliche Ermächtigungsgesetz ,in den 
Katalüg der weitergeltenden_ Vür~chriften nicht 
wieder aufgenommen wurde in der Annahme, 
daß im Hinblick auf die politische Geschichte 
dieser Verordnungsermächtjgung .von ihrer 
weiteren Handhabun"g abgesehen werden Süllte. 

Die Prüvisürische Staatsregierung hatt·e nach 
Durchführung der Wahlen zum Nationalrat und " Dem gliedstaatlichen Charakter der Länder 
zu den Landtagensowie zum Gemeinderat der . wird kein Abbruch getan, wenn die Landes­
Stadt Wien end1ich noch die A,ufgabe, die not- bürgerschaft und das Heimatrecht entfallen und 
wendigsten Vürschriften auf dem Gebiet des Ver- an Stelle der Bundesbürgerschaft die Staatsbür­
fassungsrechtes zu treffen, die den staatsrechtlich gerschaft tritt. Die Landesbürgerschaft entbehrt 
einwandfreien Zusammentritt der gesetzgebel,1den jeden Inhaltes und 'damit- jeglicher Berechtigung 
Körperschaften ermöglichen sollten, ohne allerdings in dem Augenblick, in dem das Heimatrecht ent­
dazu herufen zu sein, das Verfassungsgebäude in fällt. Das Heimatrecht beizubehalten wäre sinn­
allen seinen Teilen zu volLenden. Sie hat deshalb lüs, da es nach Loslösung des Anspruches auf 
lediglich ein Verfassungsgesetz vüm 13., Dezember Armenversürgung vom Tatbestand des Heimat-
1945, womit verfassungsrechtliche Anordnungen rechtes rechtlich bedeutungslos geworden ist. 
aus Anlaß des .Zusammentrittes des National- Mit dem Wegfall des Heimatrechtes entfällt auch 
rates und der Landtage getroffen wer:den (2. Ver- jeder Anknüpfungspunkt für den Erwerb und 
fassungs-überleitungsgesetz 1945), beschließen Besitz der Bundesbürgerschaft eines Landes, es 
können. sei denn, man läßt den Wohnsitz als solchen 

'Aufgabe der nunm,ehr frei gewählten gesetz- Tat~estandgelten. Hiegegen sprächen aber er­
gebenden Körperschaften ist es, die novwendigen hebh~e Bedenken. 
übergangsbestimmungen zu dem Bundes-V erfas-I. Wenn die Landesbürgerschaft wegfällt, er­
sungsgesetz in der Fassung von 1929 zu treffen, gibt sich ~araus zwangsläufig auch eine Verschie-
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bung auf dem Gebiete der Voll ziehung, da die Die Im Artikel 111, §§ 8, 9, 10, enthaltenen 
einheitliche Staatsbürgerschaft dann vom Stand- übergangsbestimmungen zum 3. !iauptstück des 
punkt der Gesamtinteressen des Staates zu be- Bundes-Verfassungs gesetzes in der Fassung von 
urteilen ist. Diesen Gedankengängen entspricht 1929, Abschnitt "Gerichtsbarkeit", steilen unter 
es, an Stelle der Bundesbürgerschaft die Staats- anderem sicher, daß die bisher geschaffenen Aus­
bürgerschaft treten zu lassen (Artikel III, § 2), nahmegerichte, die Bestimmungen in geltenden 
und die Vollziehung auf dem Gebiet der Staats- -Gesetzen über die Todesstrafe und Bestimmungen 
bürgerschaft Organen des Bundes zu übertragen über die 'Mitwirkung von Schwurgerichten an 
(Artikel 111, § 4). Für diese letztere Regelung Stelle der Geschworenen im Strafverfahren in 

'spricht auch der Umstand, daß bei der gegenwär- ihrer rechtlichen Wirksamkeit auch nach Inkraft­
tigen Verteilung der Zuständigkeiten auf dem treten des Bundes-Verfassungs gesetzes in der 
Gebiet des Staatsbürgerschaftsrechtes ein ordent- Fassung von 1929 vorübergehend wirksam 
licherRechtszug in Angelegenheiten der Staats- bleiben. 
bürgerschaft von der Landesregierung als Staats- Die im Artikel 111, § 11, enthaltene übergangs­
bürgerschaftsbehörde nicht möglich ist. Auf dem bestimmung, die die Einrichtung der Sicherheits­
gerade so bedeutsamen Rechtsgebiet der Staats- direktionen auch 'nach Inkrafttreten des Bundes-, 
bürgerschaft sollte eine Rechtsschutzeinrichtung Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 
nicht entbehrt werden, zumal doch das öster- sicherstellt, bed~utet keinen Eingriff in das ver­
reichische Recht ansonsten in vorbildlicher Weise fassungsgesetzlich gbwährleistete Recht des Lan­
das Prinzip des Rechtsschutzes verwirklicht hat. deshauptmannes auf Führung der mittelbaren 
Alle diese Schwierigkeiten werden aUsgeräumt, Bundesverwaltung, zumal sr.hon Artikel 102 de,s 
wenn man bis zu einer anderslautenden gesetz- Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 
lichen Regelung die Staatsbürgerschaft nach Weg- 1929 diese Möglichkeit einräumt. Die übergangs­
fall der Landesbürgerschaft in der Vollziehung bestimmung dient lediglich der Klarstellung. 
als Bundessache erklärt. Als Folge des Wegfalles Die voll eingelebte Bezeichnung "Landeshaupt" 
,von Heimatrecht und Landesbürgerschaft bes~eht mannschaft" an Stelle von Amt der Landes­
h~ute n~r no0 eine ,einheitliche. Staatsbürger- ,regierung" soll beibehalten ~~r.den (Artikel 111, 
~aft. DI~s dra~gt. daz~, der staatlichen. Zentral-,' § 12). 
mstanz die Moghchkelt zu geben, mJ:t nur Einem Wunsch der Länder wurde Rechnung 
fehlerhafte Verwaltungsakte .der ~and~sl.nsta~z getragen, indem die im Staatsrechnungshofgesetz 
zu beheben, sondern auch eme Emhelthchkelt vom 12. Oktober 1945, St. G. BI. Nr. 210, vor­
in der Rechtsanwendung herbeizuführen. gesehene überprüfung der Gebarung von Unter-

Die Übergangsbestimmung des Artikels III, § 3, nehmungen, die ein Land allein betreibt oder an 
hält bis zu einer anderslautenden verfassungs- denen alle finanziellen Anteile einem Lande oder 
,gesetzlichen Regelung die in § 18 der Vorläufigen' mehreren Ländern zustehen, der Prüfung durd1 
Verfassung in der Fassung des Verfassungsgesetzes den Rechnungshof unterliegt. Gleiches gilt von 
vom 12. Oktober 1945, St. G. BI. Nr. 196, ge- derartigen durch der überprüfung des Rech­
schaffene Einrichtung der sogenannten Bedarfs- nungshofes unterworfene Gemeinden betriebene 
gesetzgebung des Bundes aufrecht, auf welche Unternehmungen (Artikel 111, § 15). 
beim Wiederaufbau des Staates aus staatsrecht- Im Verwaltungsgerichtshof und im Ver­
lichen und wirtschaftlichen Gründen vor allem fassungsgerichtshof sind jene Grundpfeiler der 
in der so ,entscheidenden übergangszeit nicht staatlichen Organisation wiederhergestellt,' die 
verzichtet ~erden kann. als Garantien der Verfassung und Verwaltung in 

Durch die Bestimmung des Artikels III, § 5, 
soll bis zu einer anderslautenden verfasssungs­
gesetzlichen Regelung der eingelebten und prak­
tischen Bedürfnissen entsprechende Rechtszustand 
verfassungsgesetzlich untermauert werden, wo­
nach jede Verwaltungsbehörde außer Ipurch­
führungsvorschriften auf Grund ausdrücklicher 
bundes- oder landesgesetzlicher Ermächtigung 
auch sogenannte gesetzesändernde und gesetzes­
vertretende Verordnungen edassen kann: 

einem :Sundesstaat bezeichnet werden müssen 
(Artikel III, §§ 17 und 18). 

Der Katalog -der als Bundesverfassungsgesetze 
außerhalb des Bundes-Verfassungsgesetzes in der 
.Fassung von 1929 geltenden Vorschriften ist ein 
verhältnismäßig geringer, zumal alle im Ar­
tikel 111, § 19, nicht aufgezählten Verfa8sungs­
gesetze seit 13. März 1938 entweder ausdrück­
lich aufgehoben waren oder jedenfalls nicht mehr, 
von praktischer Bedeutung sind. 
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